
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hanau 

 

2. Änderung der Abwassersatzung 

 
Präambel 

 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), § 37 Hessisches Wassergesetz vom 14.12.2010 
(GVBl. S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz  vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473, 475), 
§§ 1, 2, 9, 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24.03.2013 
(GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582), und der 
§§ 1,2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl. I S. 70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 357) hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Hanau in ihrer Sitzung vom 20.11.2023 folgende 2. Änderung der 
Abwassersatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2020, zuletzt 
geändert durch die 1. Änderung vom 21.07.2022, beschlossen: 

 
 

§ 1 
Änderung der Anlage 2 der Abwassersatzung 

Die Anlage 2 der Abwassersatzung wird durch die folgende Anlage ersetzt: 

Anlage 2 - Gebührensätze zu § 16 

1. Gebühren für das Einleiten in die öffentliche Sammelkanalisation 
1.1. Die Gebühr für das Einleiten von Niederschlagswasser 

beträgt pro m² versiegelter Fläche und Jahr 0,58 EUR 
1.2. Die Gebühr für das Einleiten von Schmutzwasser 

beträgt pro m³ Frischwasserbezug 1,51 EUR 
1.3. Die Gebühr für das Einleiten von Abwasser 

beträgt pro eingeleitetem m³ 1,20 EUR 
1.4. Die Gebühr für das Einleiten von Grundwasser 

beträgt pro eingeleitetem m³ 1,00 EUR 
2. Gebühren für das Abholen von Abwasser und Schlamm 
2.1. Die Gebühr für das Abholen von Abwasser und Schlamm 

beträgt je Anfahrt des Saugfahrzeuges 45,00 EUR 
Die Gebühr wird auch fällig, wenn ein zuvor vereinbarter 
Leerungstermin vom Besteller nicht eingehalten wird. 

2.2. Die Gebühr nach Ziff. 2.1 beinhaltet eine 
Saugschlauchlänge von bis zu 15 m. Für ggf. erforderliche 
Mehrlängen wird pro angefangenem m ein Zuschlag 
erhoben in Höhe von 5,50 EUR 

2.3. Die Gebühr für das Behandeln von Abwasser aus 
abflusslosen Sammelgruben beträgt pro angefangenem m³ 1,51 EUR 

2.4. Die Gebühr für das Behandeln von Schlamm aus 
Kleinkläranlagen beträgt pro angefangenem m³ 8,25 EUR 



§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderung der Abwassersatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

 
Hanau, den 27.11.2023       Stadt Hanau 
             Magistrat 
 
 
 
             
             Kaminsky 
                  Oberbürgermeister 


